
Bürokratieabbau: Vergabe öffentlicher Aufträge 
deutlich vereinfacht  

 
Dr. Wolfgang Blank: „Ein großer Schritt auf 
dem Weg zu weniger Bürokratie in MV“ 
 
In Mecklenburg-Vorpommern können öffentliche Aufträge ab 
sofort deutlich unbürokratischer vergeben werden. Mit der 
heute im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichten 
Änderungsverordnung* werden die Grenzen, bis zu denen 
Land und Kommunen Aufträge direkt und ohne aufwendiges 
Vergabeverfahren vergeben können, signifikant erhöht.  
 
Unter anderem wird bei Liefer- und Dienstleistungen die 
Grenze für Direktaufträge von bisher 5.000 Euro auf 100.000 
Euro angehoben. Bei Bauleistungen ist die direkte Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen jetzt bis zu einer Höhe von 150.000 statt 
bisher 10.000 Euro möglich.  
 
Dazu erklärt Dr. Wolfgang Blank, Minister für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Wirtschaft: „Diese massive 
Erhöhung der Wertgrenzen ist ein großer Schritt auf dem Weg 
zu weniger Bürokratie in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein 
doppelter Gewinn für M-V: Für die öffentliche Hand sinkt der 
der administrative Aufwand und für unsere Unternehmen wird 
der Zugang zu Aufträgen von Kommunen und Land deutlich 
erleichtert.“ 
 
 
*Verordnung zur Änderung der Vergabe- und Mindestarbeitsbedingungen-
Verfahrensverordnung; 2. März 2026, Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Mecklenburg-Vorpommern, Seite 98.   
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